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DA. FRANZ LOSCHNAK 

BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

n.922 'I der Beilagen zu den Stenographischen ProtokoUen 

des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

r 
83.660/22-111/16/93 

Herrn 
Präsidenten des 
Nationalrates 
Dr. Heinz FISCHFR 
Parlament 
1017 WIEN 

'11s-;1AB 
1993 -Q3- 2 5 

zu l'2~ IJ 

Wien, am 25.3.1993 

Die Ab1:reordneten Ma1:r. STOISITS, Freunde und Freundinnen hahen 

an mich am 28. Jänner 1993 die schriftliche Anfraee Nr. 4209/J, 

betreffend "Vürlf'tzune des Hausrechts im Ernst Kirchweger-Haus 

lind rf'chtswi<lrigf' Anhalt.une des kurdisch<"n Asylwerbers N. K. in 

Schubhaft" mit. folgendem Wot'tlaut eerichtet: 

"1. Welche Behörde hat die Hausdurchsuchung im Ernst Kirchweger 

Haus am 8.1.1993 angeordnet? 

2. Aus we 1 ehen, genau anzuführenden Gründen ha t s i f~ das ge t.an? 

3. Hatte die Beh~rde konkrete Hinweise darallf, daß sich in dem 

Haus Ausläncler aufhielten, die illegal in österreich sind? 

4. Wenn ja, welche konkreten Hinweise waren das? 

5. Wenn ja, um wf'lche illeeal in österreich anwesenden Ausländer 

handelt es sich? 

0. Wpnn ja, wllrdpn dip eenannlpn Pprsonen im Haus Wiplandgasse 

2-4 angetroffen? 

7. War der Polizei bekannt, daß der pOlitisch vprfolgte Kurde N. 

K. in dem Haus Wielandgasse 2-4 Unterkunft und Schutz vor 

Verfolgung suchen würde und wurde etwa deshalb von der Beh~r­

de die Durchsuchung des Hauses ang!::ordnet, sodaß N. K. unmi t-· 
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telbar nach seinem Eintreffen (nur eine halbe Stunde danach) 

verhaftet. wurde? 

R. Wenn ja, woher wußte dies die ~sterreichische Polizei? Viel­

leicht dlJrch pinen Hinweis seitens der Reh~rden des Verfolger-

1 emdes? 

9. Wurde dip t,iirkische Botschaft ocler eine anelere t.ürkische 

Behörde von (\pn ~stf~rreichtsc.:hen Behörden dariihnr bfmac:hrtlj­

tiet, daß N. K. verhaftet worden ist? 

10. WPlln ja, alls Wf' 1 chpln Grund und Rn f w~~ 1. dH~ Ar t und We 1. sn ist 

das GescrlPhpn? 

]]. Warum wurde N, K. nicht sofort aus der Haft entlassen, als er 

11 eid erN j pd e I' s ehr i f L am 9. 1 . 199 3 vor d n r R 11 Tl des pol i '7, e i cl i n~ k -

tion Wien, Bezirkskommissariat Favoriten, erklfirte, in ÖsLer­

reich pol i tisches Asyl zu hep;ehrf~n? 

J2. Warum wurde N. K. Bm 13.1 einvernommen, ohne daß sein 

Rpch t s anwa 1 t., nl', Gi1hr i e J I. i f-)dprmann , vers Uind i g t. worden 

w;.tre, obwoh1 dipspr <lm 9.] ,1993 die Vertret.une gegenüber der 

811ndpspolizf'jclir(~ktion Winn, Kommissariat Favorit.en, sowjn 

zusRL701ich per Fax auch am 1.1.],,1993 eeeenüber dpr BPnion 

W j(.~n I Fremdenpo 1 i 70e i 1. i c.:hes Büro, bekann Leegeb0n ha t te? 

13. Warum wurde N. K. am 13.1,1993 nicht darüber belehrt, daß es 

ihm frf~isteht I einen Dolmetsch seiner W;-:).hl zu verl,ulr,en? 

J4. Warum wurdf-' in dem r,Pf!.en N. 1(. erlassenen Rpscheld zur VerlRn­

~ f~ r lJ n ~ cl (\ r' Sc h lJ b h <cl. f t. be h il11 P t e t 1 pr SI' i 1/ () h flH {i tl t p r' s ta n d IlTl a n -

r.pmeloet, wohnhMfl." anr.:et.roffr'Tl worOPTl, ohwohl pr doch t.atsi:ich­

lich in f'i,nem UnU~rstrt.nd, n;imlich önm Hi1IlS in Wien 10. Wie'­

landcasse 2-4, festr,enommen wurdp; und obwohl gern. § 3 (J) 

Meldegesf'tz die Unt.erkunft.nahme innnrhalb von drc-~l. TagN\ 

anzume]opn ist, N. K. aber, wie aus dem Vprwaltunesakt zu 

ersehpn, erst am Abend der Fest.nahme selbst. nac.:ll österreich 

einr;ereist. war? 
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15. Warum wurdp. i.n d(~m Bescheid bGhauptet, N. K. sei ohne Nach­

wpis ausreichender Mittel für seinEHl Unterhalt angetrofen 

worden, obwohl ("l' Bannittel bei si.eh hrltte und sich in del' 

Unt.erl{lmft einer eari t.ativen Vereinir.;ung aufhiel t. welche 

1>e rf> j t und im ß(>gr i f f wal', ihm Wohnmör, 1 i. chke j ton und Zuwendu n­

gen zum J,ebensllnterhrd t zur Verfügung zu stE~ll(ln; auch obwohl 

ein von N. K. namhrlft r,emrlChtAr, von den Behörden alJch erhohe-

TlfH' lind J<ontnldiert~H' andf'rnr' tiirkischpr St.aat.sanr.;ehöriger 

auf Refr:1.gm\ dip Zusag0 g(·?r,pb0n hätu~, für sf~i.nnn Unlorhalt 

au fZllJ<ommf'n? 

16. Warum wurde zur Ber.;rUndunr.; des Bescheides anr.;efOhrt, N. K. 

besä!1e keine BewilJi.gllnr, r,ern. § 1. AUfenthaltsr,esetz, obwohl 

diesf's erst mit }.7.1993 in Kraft tritt? 

17. Warum wurde rllso N. K. in Schubhaft genommen, ohwohl offen-

sichtlich J{0.ine VoralJsspt,7.lIngpn f'lnes AuferJthaltsvert>ot.s oOPt' 

pinAr AlIswpisllng f0stp.;eslpllt. wurde oder vorlngf)n? 

JR. Warum wurde N. K., der direkt, ohne Aufenthalt, ohne irgendwo 

anders Schutz vor Verfolr,unr, zu finden, nach Österreich kam, 

nicht. sofort nach StAllune seinps Asylantrages eine ßescheini­

r,unl! übf~r die vorläufirre Allfenthaltsberechti.eung gemä!1 § 7 

Abs. 1 Asylr:(~sf't.z .1991 ausgesl011l? 

19. Weroell Sie IlrlSnr0 Anfrrlge zum Anla!1 nehmen, die Ihnen Iltltf'r-­

stpl1te Behörde an7.llweis(-~n, N. K. unverzüelich aus <l(~r Schub­

haft Zll entlassen? 

20. Wprden Sip) als mit. der Vollziehung des AsylgeseU':p.s betrau·-

U~I~ Minist.er. ons Bllnclesasylmnt anweis(~n (wie (~S nneh der 

österrpichischen Rechtsordnunr.;, insbAs, § 17 At>s. ] AsylG, , 

zwinRpnd vorgeschrieben ist)} N. K ., dfH' alls (~i. nom Laneje 

floh, von <lern ;Hlt' (;rllnd der al1gernein(~n Frfnhrung, se i nfH' 

Rechts larrf> und Rf~chtsanwendung an7.lu)(>hm(~n ist) da!1 in cl ipsem 

Staat. in der Regel die begründete Gefahr einer Verfolgung aus 

dem in § 1 Z 1. AsylG. r,enrlnnten Gründen hestehl, gemä!1 § ].7 

(1) A sy 1 n. ohne we i tores Verfahren Asy 1 zu gewähren?" 
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Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

zu Frage 1: 

Das Landesgericht für Strafsachen Wien. 

zu Fragen~~--..1..r..~ und--h 
Im Hinblick auf das zu Frage 1 Ausgeführte ist mir eine Beant­

wortung dieser Fragen nicht möglich, da es sich um keine mir 

unterstellte Behörde handelt. 

zu Frage 7: 

Nein. 

zu Frage 8: 

Die Beantwortung erübrigt sich im Hinblick auf das zu Frage 7 

Ausgeführte. 

zu Frage 9: 

Nein. 

zu Frage 10: 

Die Beantwortung erübrigt sich im Hinblick auf das zu Frage 9 

Ausgeführte. 

zu Frage 11: 

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die weitere Anhaltung in 

Schubhaft waren gegeben. Die Rechtmäßigkeit der Anhaltung wurde 

im übrigen auch durch den Unabhängigen Verwaltungssenat Wien 

nachträglich bestätigt. 

zu Frage 12: 

Im fremdenpolizeilichen Verfahren wurde die Einvernahme am 

13.1.1993 zwar ohne Rechtsvertreter durchgeführt, der Schriftsatz 

über das Ergebnis der Beweisaufnahme wurde jedoch vom Rechtsver­

treter noch am selben Tag persönlich übernommen. Im Asylverfahren 

fand eine Einvernahme erst zu einem späteren Zeitpunkt und zwar 

im Beisein des Rechtsvertreters statt. 
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zu Frage 13: 

Eine freie Wahl des Dolmetschers ist gesetzlich nicht vorgese-

hen. 

zu Frage 14: 

Ein Bescheid zur Verlängerung der Schubhaft ist laut Aktenin­

halt nicht existent. 

zu Fragen 15 und 16: 

Die Beantwortung erübrigt sich im Hinblick auf das zu Frage 

14 Ausgeführte. 

zu Frage 17: 

Die gesetzlichen Voraussetzungen lagen vor; die eingebrachten 

Schubhaftbeschwerden wurden mit Bescheiden des Unabhängigen Ver­

waltungssenates Wien vom 22. Jänner 1993 und 18. Februar 1993 

abgewiesen. 

zu Frage 18: 

Da sowohl auf Grund der gefälschten Dokumente als auch der 

Reiseroute die Behörde zum Schluß kam, daß dem Fremden keine 

Aufenthaltsberechtigung nach dem Asylgesetz zukam, lagen die 

gesetzlichen Voraussetzungen hiefür nicht vor. 

zu Frage 19: 

Nein. 

zu Frage 20: 

Nein. 
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